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Das Bundesministerium für Umwelt wurde mit Schreiben vom 21. August 1995, Pr.ZI. 

69.525/15-8/95 über die ho. Bedenken betreffend die Vollziehung des § 29 AWG in 

Kenntnis gesetzt. Das BMU hat daraufhin mit Schreiben vom 18. Oktober 1995, ZI. 

06 3546/180-III/6/95-Ga, zugesichert, die Frage der Herausnahme der luftfahrtrecht

lichen Bestimmungen aus § 29 Abs. 2 AWG anläßlich der AWG-Novelle 1996 einge

hend zu diskutieren, da den Einwänden des BMöWV, daß ein konzentriertes Verfah

ren die Sicherheit der Luftfahrt nicht in vollem Umfang gewährleisten könne, eine 

"gewisse Berechtigung" zugestanden wurde. Da jedoch im nunmehr vorgelegten 

Entwurf eine diesbezügliche Abänderung des § 29 Abs. 2 AWG nicht erfolgt ;ot, wird 

nochmals unter Hinweis auf die Sicherheit der Luftfahrt dringend ersucht, die Beden

ken des BMöWV zu berücksichtigen und die Luftfahrtrechtsbestimmungen aus § 29 

Abs. 2 herauszunehmen. 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung: 

Wien, am 30. April 1996 

Für den Bundesminister: 

Dr. Raicher-Siegl 
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